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Seit Oktober 2001 bzw. 2003 finden neu regelmässige Anflüge von Osten bzw. Süden auf den Flughafen Zürich 
statt. Es stellt sich die Frage, ob die Betroffenen infolge übermässiger Lärmimmissionen Anspruch auf eine 
Enteignungsentschädigung haben. Die Antwort darauf hängt in erster Linie davon ab, ob die Immissionen 
vorhersehbar waren. Der Beitrag stellt eine allgemeine Orientierungshilfe bei der Beurteilung dar, was vom 
Bürger enteignungsrechtlich an Voraussicht erwartet werden kann. Basierend auf der dogmatischen Einordnung 
des enteignungsrechtlichen Kriteriums der Vorhersehbarkeit sowie einer Analyse der bald 100-jährigen Praxis 
zum Schienen-, Strassen- und Luftverkehr wird aufgezeigt, dass sich die Vorhersehbarkeit auf die normale und 
übliche Entwicklung beschränkt, und dargelegt, was darunter zu verstehen ist. 
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I. Einleitung  

[Rz 1] Vor bald einem Jahrhundert kreierte das Bundesgericht in einem schöpferischen Akt das Kriterium der 

Vorhersehbarkeit im Enteignungsverfahren wegen Lärmimmissionen. Seine Praxis hat es in der Folge immer weiter 

verfeinert und auch sukzessive ausgedehnt.1

 

Aus heutiger Sicht stellt sich die Frage, ob damit nicht zum Nachteil der 

lärmbetroffenen Bevölkerung (allenfalls bloss fiskalpolitisch motiviert) die Büchse der Pandora geöffnet wurde, denn seither 

ist jeder Betreiber eines öffentlichen Werkes bestrebt, sich durch die Hintertür der Vorhersehbarkeit aus der finanziellen 

Verantwortung (Verursacherprinzip) zu stehlen.   

[Rz 2] Die Rechtsprechung im Allgemeinen und insbesondere das Kriterium der Vorhersehbarkeit wird von der Lehre denn 

auch stark kritisiert.2

 

Auf diese Auseinandersetzung soll hier indes nicht eingegangen werden. Es soll nicht die 

grundsätzliche Anwendbarkeit dieses Kriteriums in Frage gestellt werden. Vielmehr wird der Versuch unternommen, die 

Konturen dieses schillernden enteignungsrechtlichen Rechtsbegriffs aufzuzeigen und dessen Wirkungskreis abzustecken. 

Daraus soll eine Antwort auf die Frage gefunden werden, welche Lärmimmissionen vorhersehbar sind und somit nach 

bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Enteignungsentschädigung a priori ausschliessen bzw. deren Herabsetzung 

rechtfertigen.  

[Rz 3] Dazu muss zunächst in Ziff. II der privatrechtliche und der enteignungsrechtliche Übermässigkeitsbegriff dargestellt 

werden. Anschliessend wird in Ziff. III das Verhältnis von Übermässigkeit und Vorhersehbarkeit aufgezeigt und letztere 

dogmatisch eingeordnet. Ziff. IV setzt sich alsdann mit der Frage auseinander, wann etwas vorhergesehen werden muss. 

1. Historische Entwicklung der Praxis
a. Flughafen Genf
b. Flughafen Zürich

2. Erkenntnis prima facie 

 
Stichtag als allgemeine Schranke

3. Der zweite Blick 

 
Stichtag als Benefizium?

4. Auswirkung der Vorhersehbarkeit auf die Übermässigkeit im Luftverkehr
C. Konsequenz und Leitsatz zur Unvorhersehbarkeit im Luftverkehr

V. Normale und übliche Verkehrsentwicklung (insbesondere im Luftverkehr)
A. Vorbemerkungen

1. Massgebender Beurteilungszeitpunkt
a. Geltende Praxis: Erwerbszeitpunkt
b. Bedeutung des Zeitpunkts des Überbauens
c. Differenzierung
d. Vorhersehbarkeit als apriorisches Wissen 

 

Gefahr der Beurteilung a posteriori
2. Wertende Elemente 
3. Einschränkendes Element

a. Unvorhersehbarkeit als Legitimationsvoraussetzung zur Einleitung eines ergänzenden 
Schätzungsverfahrens
b. Praxis
c. Erkenntnis und Folgerung

B. Begriff der normalen und üblichen Verkehrsentwicklung
1. Normales Verkehrswachstum
2. Üblicher technologischer Fortschritt
3. Differenzierte Betrachtung bei der blossen Verkehrsumverteilung

a. Allgemeines
b. Grundsätzliche Unvorhersehbarkeit
c. Präzisierungen für den Luftverkehr

i. Umverteilungsbedingte Nutzungsänderungen ohne Anpassungserfordernis des 
Betriebsreglements 

 

Rechtlich vorgesehene Möglichkeit der Umverteilungen
ii. Umverteilungsbedingte Nutzungsänderungen mit Anpassungserfordernis des 
Betriebsreglements 

 

Nachträglich geschaffene Möglichkeit der Umverteilungen
iii. Wachstumsbedingte Nutzungsänderungen mit Anpassungserfordernis des 
Betriebsreglements

C. Ergebnis für die Vorhersehbarkeit im Luftverkehr
VI. Fazit
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Hiezu wird die enteignungsrechtliche Praxis im Zusammenhang mit Verkehrslärm historisch-systematisch aufgerollt. Aus der 

Rechtsprechung zum Schienen- und Strassenverkehr wird ein Leitsatz zur Vorhersehbarkeit gewonnen, auf dessen Basis 

der zum Flugverkehr entwickelte Stichtag hinterfragt und die These entwickelt wird, dass es sich beim Stichtag um ein 

blosses Benefizium zugunsten von sogenannten «Alt-Eigentümern» handelt. Ein Leitsatz zur Vorhersehbarkeit im 

Luftverkehr schliesst diesen Teil ab. Schliesslich befasst sich Ziff. V mit der Frage, wo die Grenze zwischen vorhersehbaren 

und unvorhersehbaren Lärmimmissionen gezogen werden kann. Insbesondere wird geprüft, unter welchen Umständen die 

Umstellung des Flugbetriebes als vorhersehbar betrachtet werden kann.   

II. Übermässigkeit  

[Rz 4] Die Übermässigkeit bildet die allgemeine Schranke dessen, was ein Grundeigentümer an Immissionen zu dulden hat. 

Übermässige Immissionen sind grundsätzlich widerrechtlich3

 

und der Betroffene kann mittels nachbarrechtlicher Ansprüche 

vom Verursacher deren Beseitigung und Prävention sowie in jedem Fall Schadenersatz verlangen.4

 

Gehen solche 

Immissionen jedoch vom bestimmungsgemässen Gebrauch eines Werkes aus, das im öffentlichen Interesse liegt und für 

welches dem Werkeigentümer oder Konzessionär das Enteignungsrecht verliehen wurde, und können die Einwirkungen 

nicht oder nur mit einem unverhältnismässigen Kostenaufwand vermieden werden, so müssen die Abwehransprüche des 

Grundeigentümers dem vorrangigen öffentlichen Interesse am Unternehmen weichen.5

 

Dem betroffenen Nachbarn stehen 

die privatrechtlichen Ansprüche gemäss Art. 679 ZGB6

 

nicht zu, sondern es bleibt ihm einzig die Möglichkeit, für die 

Unterdrückung seines nachbarrechtlichen Abwehranspruchs auf dem Enteignungswege gestützt auf Art. 5 EntG7

 

eine 

Entschädigung zu fordern.8

 

Der Anspruch auf Ausrichtung einer Enteignungsentschädigung ersetzt die zivilrechtlichen 

Ansprüche und es ist Sache des Enteignungsrichters und nicht mehr des Zivilrichters über Bestand, Art und Höhe der 

Entschädigungsforderung zu entscheiden.9

  

[Rz 5] Die Unterdrückung des nachbarrechtlichen Abwehranspruchs ist nichts anderes als die zwangsweise Errichtung einer 

Grunddienstbarkeit auf dem Grundstück des Nachbarn zu Gunsten des Grundstücks des Werkeigentümers, deren Inhalt in 

der Pflicht zur Duldung der Immissionen besteht.10

 

Der Enteigner bzw. der Werkeigentümer erwirbt nach Art. 91 EntG die 

von ihm beanspruchte Dienstbarkeit durch Bezahlung der Enteignungsentschädigung oder der durch die 

Schätzungskommission festgesetzten Anzahlung.11

  

[Rz 6] Es ist klar, dass diese Enteignung nur, aber immer dann notwendig wird, wenn die Immissionen übermässig sind. 

Denn nur wenn Abwehransprüche wegen übermässiger Immissionen aktuell ausgeübt werden können und nicht nur latent 

bestehen, müssen sie enteignet werden. Dem Kriterium der Übermässigkeit kommt deshalb eine herausragende Bedeutung 

zu.  

[Rz 7] Im Folgenden soll das Kriterium der Übermässigkeit näher beleuchtet werden. Zunächst wird aufgezeigt, wann 

Immissionen im Sinne von Art. 684 ZGB übermässig sind. Im Kontrast dazu wird alsdann der viel strengere Massstab 

dargestellt, nach welchem das Bundesgericht Lärmimmissionen eines öffentlichen Werkes würdigt.    

A. Übermässigkeit unter Privaten nach Art. 684 ZGB  

1. Allgemeines  

[Rz 8] Gemäss Art. 684 Abs. 1 ZGB hat sich jedermann bei der Ausübung seines Grundeigentums, namentlich beim Betrieb 

eines Gewerbes auf seinem Grundstück, aller übermässigen Einwirkungen auf das Eigentum des Nachbarn zu enthalten; 

verboten sind nach Abs. 2 insbesondere alle schädlichen und nach Lage und Beschaffenheit der Grundstücke oder nach 
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Ortsgebrauch nicht gerechtfertigten Einwirkungen durch Rauch oder Russ, lästige Dünste, Lärm oder Erschütterung.12

  
[Rz 9] «Als Einwirkung im Sinne von Art. 684 ZGB gilt alles, was sich als eine nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 

unwillkürliche Folge eines mit der Benutzung eines andern Grundstücks adäquat kausal zusammenhängenden 

menschlichen Verhaltens auf dem betroffenen Grundstück auswirkt».13

 
Die Einwirkungen können materieller Natur oder 

auch ideeller Art sein, wenn sie das seelische Empfinden des Nachbarn verletzen, indem sie unangenehme psychische 

Eindrücke (Abscheu, Angst) erwecken.14

 
Unzulässig ist eine Einwirkung, wenn sie als übermässig erscheint.15

 
Die für die 

Abgrenzung zwischen zulässiger und unzulässiger Immission entscheidende Intensität der Einwirkung beurteilt sich nach 

objektiven Kriterien. Die Interessen sind sachlich begründet gegeneinander abzuwägen, wobei als Massstab das 

Empfinden eines Durchschnittsmenschen

 

in der gleichen Situation heranzuziehen ist. Dabei ist nicht bloss, wie es Art. 

684 Abs. 2 ZGB ausdrücklich erwähnt, Lage und Beschaffenheit der Grundstücke sowie Ortsgebrauch zu berücksichtigen; 

es ist die individuell konkrete Interessenlage umfassend zu würdigen: Alle ins Gewicht fallenden Umstände sind auf 

ihre Erheblichkeit hin zu prüfen, wobei stets zu beachten bleibt, dass Art. 684 ZGB als nachbarrechtliche Norm in erster Linie 

der Herstellung eines nachbarlichen Interessenausgleichs dienen soll. Ob die Nutzung des Grundstücks, auf welche die 

Einwirkungen zurückzuführen sind, rechtmässig oder widerrechtlich erfolgt und ob sie öffentlichen oder privaten Interessen 

dient, ist aus der Sicht von Art. 684 ZGB ohne Belang.16

 

2. Zum Mass der Einwirkung im Besonderen  

[Rz 10] In BGE 126 III 223

 

E. 3c hielt das Bundesgericht fest, dass bei der Ermittlung des nach Lage, Beschaffenheit und 

Ortsgebrauch gerechtfertigten und zu duldenden Masses von Einwirkungen öffentlichrechtliche Vorschriften eine Rolle 

spielen können. Zwar würden sich diese Vorschriften nicht gänzlich mit dem privatrechtlichen Immissionsschutz decken, und 

derartigen Unterscheidungen sei Rechnung zu tragen. Gleichwohl verlangten die allgemeinen Gebote der 

widerspruchsfreien und koordinierten Anwendung der Rechtsordnung den sachgerechten Einbezug von und die möglichst 

weitgehende Rücksichtnahme auf Normen anderer Rechtsgebiete zum gleichen Gegenstand. Die rechtsanwendenden 

Behörden hätten demnach in diesem Sinne auf eine Harmonisierung des Immissionsschutzes hinzuwirken. Namentlich im 

Zusammenhang mit Lärmimmissionen seien bei der Beurteilung des privatrechtlich zu duldenden Masses die 

öffentlichrechtlichen Belastungsgrenzwerte heranzuziehen.17

  

[Rz 11] Diese Auffassung vermag in Anbetracht der Zielsetzung des öffentlichrechtlichen Immissionsschutzes, den 

privatrechtlichen Schutz zu konkretisieren, ergänzen und verschärfen,18

 

nicht vollends zu befriedigen und wird in der Lehre 

entsprechend kontrovers diskutiert.19

 

Da der zivilrechtliche und der öffentlichrechtliche Immissionsschutz inhaltlich 

voneinander unabhängig sind,20 sollten die öffentlich-rechtlichen Emissionsschutzvorschriften als Minimalstandard für 

die Allgemeinheit verstanden werden, welche den privatrechtlichen Immissionsschutz ergänzen, nicht jedoch verdrängen. Im 

konkreten Einzelfall aber kann sich aufgrund der Lage und Beschaffenheit der Grundstücke sowie des Ortsgebrauchs bereits 

eine tiefere Belastung als übermässig erweisen.21

 

Den Betroffenen sollte es deshalb freistehen, sich wahlweise auf den 

allgemeingültigen Immissionsgrenzwert (IGW) der LSV22

 

oder aber auf das im konkreten Einzelfall zur Anwendung 

gelangende Übermässigkeitsmass zu berufen.23

 

3. Zur Vorhersehbarkeit im Besonderen  

[Rz 12] Solange die Belastung die einzelfallspezifische Übermässigkeit nicht erreicht hat, muss eine Zunahme im Rahmen 

der üblichen und normalen Entwicklung des von einem Betrieb verursachten Lärms vorhergesehen werden. Übersteigt die 

Belastung das im Einzelfall zu duldende Mass oder die Immissionsgrenzwerte der LSV, wird sie übermässig und der 

Verursacher kann sich nicht auf die Priorität oder Praeexistenz und folglich auch nicht auf die Vorhersehbarkeit der von ihm 

verursachten Immissionen berufen.24

 

Die Vorhersehbarkeit ist bloss ein Sub-Kriterium, welches die absolute Grenze des 

im Einzelfall oder nach der LSV zu duldenden Masses nicht zu verschieben vermag. 
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4. Ergebnis  

[Rz 13] Gemäss Art. 684 ZGB wird das zu duldende Mass an Lärmimmissionen nach der individuell konkreten 

Interessenlage objektiv festgestellt. Dieses kann im Einzelfall niedriger sein als die Immissionsgrenzwerte der LSV. Dem 

Betroffenen ist es unbenommen, sich wahlweise auf den privatrechtlichen oder öffentlichrechtlichen Immissionsschutz zu 

berufen. Die Zunahme der Lärmbelastungen im Rahmen der üblichen und normalen Entwicklung muss nur insoweit 

vorhergesehen und geduldet werden, als sie das zu duldende Mass an Lärmimmissionen nicht überschreitet, weil sich der 

Verursacher übermässiger Immissionen nicht auf die Priorität berufen kann. Die Vorhersehbarkeit ist also bloss ein Sub-

Kriterium, welches die absolute Grenze des im Einzelfall oder nach der LSV zu duldenden Masses nicht zu verschieben 

vermag. Ein Mindestschaden ist dem Nachbarrecht, welches von der Pflicht des Nichtstörens ausgeht, gänzlich fremd.   

B. Übermässigkeit von Lärmimmissionen eines öffentlichen Werkes nach bundesgerichtlicher Praxis  

1. Allgemeines  

[Rz 14] Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu den 

 

vorab vom Schienen- und Strassenverkehr ausgehenden 

 

Lärmimmissionen sind diese nur dann als übermässig im Sinne von Art. 684 ZGB zu betrachten und lassen den Enteigner 

ersatzpflichtig werden, wenn sie für den Grundeigentümer kumulativ unvorhersehbar waren, ihn in spezieller Weise treffen 

und einen schweren Schaden verursachen.25

 

Diese besonderen Voraussetzungen gehen den zivilrechtlichen Regeln für die 

Beurteilung von Immissionen vor.26 Sie gelten auch für die Einwirkungen des Luftverkehrs.27

 

2. Zur Spezialität im Besonderen  

[Rz 15] Nach der Rechtsprechung ist die Voraussetzung der Spezialität erfüllt, wenn die Immissionen eine Intensität 

erreichen, die das Mass des Üblichen und Zumutbaren übersteigen.28

 

Für die Beurteilung von Lärmimmissionen im 

Zusammenhang mit einer Enteignung sind die Immissionsgrenzwerte des eidgenössischen Umweltschutzrechts 

massgebend.29

 

Die Immissionsgrenzwerte gemäss LSV bilden die Schwelle, ab welcher die Voraussetzung der Spezialität 

der Beeinträchtigungen in jedem Fall erfüllt, das heisst das Mass des Üblichen und Zumutbaren überschritten ist. Hiefür 

genügt das einfache Überschreiten dieser Grenzwerte.30

 

Werden sie überschritten, beeinträchtigen die Immissionen die 

betroffenen Personen in empfindlicher Weise in ihrem physischen, psychischen und sozialen Wohlbefinden; diese 

Beeinträchtigung ist zwar keine Krankheit, aber dennoch eine Beeinträchtigung der Gesundheit.31

 

3. Zur Schwere im Besonderen  

[Rz 16] Die Voraussetzung der Schwere bezieht sich auf den durch die Immissionen verursachten Schaden, welcher in der 

Minderung des Liegenschaftswertes liegt.32

  

[Rz 17] Je nach den Eigenschaften einer Liegenschaft können Immissionen einer bestimmten Intensität einen grösseren 

oder kleineren Schaden verursachen.33

 

Die immissionsbedingte Entwertung eines Hauses lässt sich nicht allein anhand der 

Höhe des Schallpegels bemessen, sondern ist unter Berücksichtigung der Lage, der Art und der Umgebung der Bauten in 

jedem Einzelfall gesondert festzulegen.34

  

[Rz 18] Der erforderliche Grad der Schwere kann auch nicht nach allgemeinen Regeln bestimmt werden, sondern ist von 

Fall zu Fall festzulegen, unter angemessener Berücksichtigung aller Elemente des Einzelfalls, namentlich der Bedeutung 

des Schadens und des Verhältnisses zwischen dem Schaden und dem Wert der Liegenschaft. Das Ausmass der 

Entwertung ist betragsmässig oder als Prozentsatz im Verhältnis zum Ausgangswert des Grundstückes festzuhalten.35

 

Der 
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Schaden muss somit eine gewisse Höhe oder einen gewissen Prozentsatz des Gesamtwertes einer Liegenschaft erreichen, 

um Anlass zu Entschädigung zu geben.36

 
Ein Minderwert von 10% wird vom Bundesgericht jedoch regelmässig als 

genügend schwerer Schaden betrachtet.37

 
4. Zur Unvorhersehbarkeit im Besonderen  

[Rz 19] Voraussetzung für einen Entschädigungsanspruch für die Enteignung nachbarrechtlicher Abwehransprüche ist die 

Unvorhersehbarkeit der Immissionen. Immissionen begründen nur sofern und so lange einen Entschädigungsanspruch, als 

sie nicht vorhersehbar waren. Hierauf wird weiter unten näher eingegangen. 

5. Ergebnis  

[Rz 20] Die Anforderungen, welche das Bundesgericht für Immissionen des Gemeinwesens an die Übermässigkeit stellt, 

gehen im Einzelnen (trotz Ähnlichkeit gewisser Kriterien) und insbesondere in ihrer Verknüpfung (weil die Kriterien kumulativ 

gegeben sein müssen) weit über das nach Art. 684 ZGB zu duldende Mass hinaus. Das Kriterium der Spezialität ist das 

Pendant zur Übermässigkeit im eigentlichen Sinn nach Art. 684 ZGB. Auf die Interessenabwägung im konkreten Einzelfall 

wird verzichtet und einzig auf die Immissionsgrenzwerte der LSV abgestellt.   

[Rz 21] Mit dem Kriterium der Schwere wird darüber hinaus verlangt, dass der durch die Immissionen verursachte Schaden 

substanziell ist, was ab Wertminderungen von 10% angenommen wird.   

[Rz 22] Ferner erhebt die bundesgerichtliche Rechtsprechung das Kriterium der Unvorhersehbarkeit im Unterschied zu Art. 

684 ZGB zur eigenständigen Voraussetzung der Übermässigkeit. Demzufolge ist die Übermässigkeit enteignungsrechtlich 

selbst dann nicht gegeben, wenn die Lärmimmissionen die als gesundheitsschädlich erkannten Grenzwerte übersteigen.    

III. Dogmatische Einordnung der Vorhersehbarkeit beim Selbstverschulden 

 

Abkoppelung von der Übermässigkeit 

 

A. Die Logik des singulären Übermässigkeitsbegriffs und die Problematik des bundesgerichtlichen Dualismus  

[Rz 23] Der oben angestellte Vergleich hat deutlich gemacht, dass der enteignungsrechtliche Übermässigkeitsbegriff ein 

anderer ist, als er zwischen Privaten gilt, obwohl sich das Bundesgericht formell in beiden Fällen auf Art. 684 ZGB beruft.  

[Rz 24] Rein logisch kann es aber nur eine Grenze geben, die zulässige Immissionen von unzulässigen scheidet. 

Immissionen sind entweder übermässig oder sie sind es eben nicht. Tertium non datur!   

[Rz 25] Die Abwehrrechte der Grundeigentümer nach Art. 679 ZGB entfalten ihre Wirkung immer dann, wenn die 

Einwirkungen nach Art. 684 ZGB zivilrechtlich übermässig sind, also spätestens wenn die Immissionsgrenzwerte der LSV 

überschritten werden bzw. nach enteignungsrechtlicher Terminologie speziell sind.38

 

Sind die Einwirkungen übermässig 

(und können sie nicht oder nur mit einem unverhältnismässigen Kostenaufwand vermieden werden39), muss der 

Beseitigungsanspruch des betroffenen Nachbarn durch den Emittenten zwingend unterdrückt, das heisst enteignet und 

grundsätzlich voll entschädigt werden.40

   

[Rz 26] Das Enteignungsrecht kann keinen eigenen Übermässigkeitsbegriff haben, sondern knüpft notwendigerweise 

am Zivilrecht an (und zwar inhaltlich, nicht bloss formal). Art. 20 EBG41

 

bringt dies mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck, 

indem es festhält, dass die «Bahnunternehmung ... für schädigende Eingriffe in fremde Rechte nach Massgabe der 
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Bundesgesetzgebung über die Enteignung Ersatz zu leisten [hat], sofern der Eingriff nicht gemäss Nachbarrecht oder 

anderen gesetzlichen Vorschriften geduldet werden muss und es sich um eine unvermeidliche oder nicht leicht 

abzuwendende Folge des Baues oder Betriebes der Bahn handelt.»   

[Rz 27] Es wurde gezeigt, dass die bundesgerichtliche Rechtsprechung

 
bei der Beurteilung, welche Immissionen noch 

zulässig und welche bereits übermässig sind, gleichwohl zwei verschiedene Massstäbe

 
anlegt, je nachdem, ob der 

Verursacher ein Privater oder ein öffentliches Werk ist. Die Übermässigkeit der von einem privaten Nachbarn verursachten 

Lärmimmissionen beurteilt sich nach Art. 684 ZGB, wogegen bei Lärmimmissionen, die vom Strassen-, Schienen- oder 

Luftverkehr ausgehen, die vom Bundesgericht entwickelte Trias 

 

Unvorhersehbarkeit, Spezialität, Schwere 

 

zur 

Anwendung gelangt.  

[Rz 28] Dieser bundesgerichtliche Dualismus hinsichtlich der Übermässigkeit führt zur absurden Lage, dass 

Grundeigentümern infolge Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der LSV zwar ihre zivilrechtlichen Abwehrrechte zur 

Verfügung stehen, diese Rechte aber gleichwohl nicht enteignet (und entschädigt) werden müssen. Ursache ist insbesondere 

die Aufwertung des Kriteriums der Vorhersehbarkeit vom blossen Sub-Kriterium zu einem Element der Übermässigkeit.42

  

[Rz 29] Richtigerweise ist die Übermässigkeit rein nach den objektiven Kriterien der LSV zu beurteilen. Denn die 

Notwendigkeit der Enteignung des Beseitigungsanspruchs und der zwangsweisen Errichtung einer Dienstbarkeit auf den 

Grundstücken besteht unabhängig davon, ob die Immissionen vorhersehbar waren oder nicht.   

[Rz 30] Dies bedeutet nicht, dass das Kriterium der Voraussehbarkeit gänzlich aufgegeben werden müsste. Der Widerspruch 

kann aufgelöst werden, indem die Vorhersehbarkeit dogmatisch korrekt eingeordnet wird. Bei der Vorhersehbarkeit handelt 

es sich 

 

wie sogleich dargelegt wird 

 

nicht um eine Frage der Übermässigkeit, sondern des Selbstverschuldens.    

B. Rechtsnatur und Rechtfertigung der Unvorhersehbarkeit 

 

Dogmatische Einordnung  

[Rz 31] Werden inakzeptable fiskalische Motive43

 

ausgeblendet, reduziert sich die bundesgerichtliche Rechtfertigung des 

Kriteriums der Unvorhersehbarkeit auf folgende Begründung: 

«Nach einem Grundsatz des Enteignungsrechtes hat der Enteignete die Pflicht, alle zumutbaren Vorkehren zu treffen, 

um den Schaden zu vermindern oder einzudämmen. Diesem Grundsatz liefe es zuwider, würde der Nachbar einer 

Nationalstrasse für die immissionsbedingte Entwertung seines Hauses entschädigt, welches er auf eigene Gefahr erst 

erstellt hat, als der Bau der Strasse schon bekannt oder voraussehbar war. Das gleiche gilt für den Fall, dass ein 

Baugrundstück erst nach Bekanntwerden des Strassenprojektes erworben wird. Es ist Sache des Käufers, das Risiko 

zukünftiger Beeinträchtigung bei seiner Offerte mit in Betracht zu ziehen.»44

 

1. Schadenminderungspflicht  

[Rz 32] Das Bundesgericht spricht von einer Pflicht, den Schaden zu vermindern und einzudämmen. Die 

Schadenminderungspflicht ist als allgemeiner Grundsatz des Sozialversicherungs-, des Privatversicherungs- und des 

Haftpflichtrechts anerkannt.45

 

Sie geht jedoch über diese Rechtsgebiete hinaus46

 

und muss als Grundsatz des 
Entschädigungsrechts überhaupt betrachtet werden.   

[Rz 33] Die Schadenminderungspflicht beschlägt allerdings nur den Zeitraum nach der Schadensentstehung und wirkt sich 

grundsätzlich auf den Schadensumfang aus.47

 

Im Enteignungsrecht bleibt für die Schadenminderungspflicht deshalb kein 

Raum. 
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[Rz 34] Im normalen Enteignungsverfahren ist es dem Grundeigentümer vom Tage der öffentlichen Bekanntmachung der 

Planauflage an untersagt, die Enteignung erschwerende eigenmächtige Verfügungen zu treffen.48

 
Aus der Missachtung des 

Enteignungsbannes darf der Grundeigentümer keinen Nutzen ziehen.49

 
Da somit eine Schadenersatzpflicht des Enteigners 

ausgeschlossen ist, bleibt auch für eine Schadenminderungspflicht des Enteigneten kein Raum.  

[Rz 35] In den besonderen Konstellationen der vorzeitigen Inbesitznahme, wie namentlich bei übermässigen Immissionen, 

entsteht der Schaden vor der formellen Enteignung.50

 
Eine Schadenminderungspflicht ist zwar theoretisch denkbar, 

praktisch aber zumindest in den vorliegend interessierenden Fällen nicht notwendig bzw. ausgeschlossen. Nicht notwendig 

ist die Schadenminderungspflicht nach der hier vertretenen Auffassung bezüglich Lärmimmissionen, die zum damaligen 

Zeitpunkt bereits von einem bestehenden öffentlichen Werk ausgingen, weil diesfalls keine Übermässigkeit im Sinne von Art. 

684 Abs. 2 ZGB gegeben ist.51

 

Im Übrigen ist die Schadenminderungspflicht ausgeschlossen, weil der Schaden im 

Zeitpunkt des Erwerbs noch gar nicht eingetreten ist und sich der Vorwurf der Vorhersehbarkeit des durch die spätere 

Lärmzunahme verursachten Schadens deshalb lediglich auf ein Verhalten vor dem Schadenseintritt beziehen kann, welches 

zeitlich nicht von der Schadenminderungspflicht abgedeckt ist. 

2. Selbstverschulden oder «moral hazard»  

[Rz 36] Von der Schadenminderungspflicht ist das Selbstverschulden zu unterscheiden, welches als Mitursache des 

Schadenseintritts verstanden wird.52

 

Das Selbstverschulden bezieht sich auf ein Verhalten vor der Entstehung des 
Schadens.  

[Rz 37] Ein «Selbstverschulden ... liegt vor, wenn der Geschädigte die Möglichkeit seiner Schädigung voraussehen

 

kann 

und sein Verhalten dieser Voraussicht nicht anpasst»53, indem er es «unterlässt, zumutbare Massnahmen zu ergreifen, die 

geeignet sind, der Entstehung ... [des] Schadens entgegenzuwirken. Der Geschädigte hat mit anderen Worten diejenigen 

[zumutbaren] Massnahmen zu treffen, die ein vernünftiger Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei 

Schadenersatz zu erwarten hätte ...».54

   

[Rz 38] Es handelt sich demnach um typische Fälle von «moral hazard», bei denen es gegen den Grundsatz von Treu und 

Glauben55

 

verstiesse, dem Geschädigten den gesamten Schaden, den er durch Ausserachtlassung der gebotenen Vorsicht 

mitverursacht hat, zuzusprechen.56

 

Der Schadenersatzanspruch ist als Folge der Unsorgfalt nach deren Gewicht zu 

reduzieren oder ganz zu streichen (Art. 44 Abs. 1 OR).57

 

Dabei ist die Vorhersehbarkeit massgebend für die Beurteilung der 

Frage, ob ein Verschulden vorliegt und in welchem Grad.58

  

[Rz 39] Bei Kausalhaftungen 

 

wie der Verantwortlichkeit des Grundeigentümers für Überschreitung seines Eigentumsrechts 

(Art. 679 ZGB)59, namentlich wegen Verursachung übermässiger Immissionen (Art. 684 ZGB) 

 

genügt ein leichtes 

Selbstverschulden des Geschädigten nicht, um den Kausalhaftenden von der Entschädigung zu befreien.60

 

Es erfolgt bloss 

eine Reduktion nach Massgabe des Selbstverschuldens, welches allerdings durch ein allfälliges Verschulden des 

Kausalhaftpflichtigen wiederum kompensiert werden kann.61 Dies ist namentlich dann der Fall, wenn der Kausalhaftpflichtige 

seinerseits nicht alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen hat, um den Schaden zu verhindern oder zu schmälern.   

C. Vorhersehbarkeit als Selbstverschulden im Enteignungsrecht  

[Rz 40] Diese Überlegungen können auch auf das Enteignungsrecht übertragen werden. Wer im Wissen um den 

bestehenden oder bei pflichtgemässer Voraussicht absehbaren Lärm ein Grundstück erwirbt oder überbaut, handelt auf 

eigenes Risiko und soll sich nicht am Gemeinwesen schadlos halten können. Der durch bewusst spekulative oder nicht 
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